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KOMMENTAR

Mindestlohne mindern Armut

Frau Ammann* arbeitet vollzeitlich als
Verkauferin. Sie verdient 3700 Franken im
Monat. Damit lebt sie nahe am Existenzmi-
nimum. Mit einem Mindestlohn von 4000
Franken konnte sie auch unvorhergesehene
Ausgaben im Alltag decken. lhre Kollegin
Frau Baumgartner* verdient gleich viel. Sie
ist alleinerziehend und hat zwei Kinder.
Hatte sie einen Mindestlohn von 4000 Fran-
ken, wiirde dieser nicht ausreichen, um die
Lebenskosten zu decken. Frau Baumgartner
muss also — mit oder ohne Mindestlohn —
erganzend zum Erwerbseinkommen und
den knapp bemessenen Alimenten noch
Sozialhilfe beziehen.

Diese Beispiele illustrieren, dass Erwerbs-
arbeit nicht in jedem Fall vor materieller
Armut schiitzt. Nur wenn die Léhne
existenzsichernd sind, kann
Armut vermindert werden.
Dies ist jedoch in der
Schweiz nicht generell

der Fall.

Die Anhebung und die minimale
Sicherung des Lohnniveaus durch
Mindestlohne stellen eine Massnah-
me zur Armutsbekdmpfung dar. Sie
wiirde dazu beitragen, dass sich
Personen, die Sozialhilfe bezie-
hen, aufgrund einer verbesserten
Erwerbssituation aus der Sozialhilfe
ablésen kdnnten.

Mindestlghne sind in erster Linie
dort eine Antwort auf die Working-
Poor-Problematik, wo Einzelper-
sonen betroffen sind und die
Existenzsicherung so erreicht
werden kénnte. Bei Familien
hingegen liegt das finanzielle
Existenzminimum meistens
tiber einem Monatslohn von
4000 Franken. Zur gezielten
Bekampfung von Familienarmut
braucht es deshalb weiterge-
hende Instrumente. Entspre-
chende kantonale Massnahmen
miissen erganzend zum Mindest-
lohn gefordert werden, zum Beispiel
durch die Schaffung von familien-
erganzenden Kinderbetreuungsplét-

zen oder von Erganzungsleistungen fur
einkommensschwache Familien.

Die vom Schweizerischen Gewerkschafts-
bund und der SP lancierte Mindestlohninitia-
tive will den minimalen Lohn bei 22 Franken
pro Stunde oder 4000 Franken im Monat
festschreiben. Damit sollen ein minimales
Auskommen gesichert und die betroffenen
Menschen entlastet werden.

Die Befiirchtung der Wirtschaft, dass
Arbeitsplatze durch einen gesetzlichen Min-
destlohn aufgrund zu hoher Arbeitskosten
gefahrdet wiirden, kann bis heute nicht
nachgewiesen werden. Allerdings miisste
bei der Einfiihrung des Mindestlohnes

darauf geachtet werden, dass Nischenar-
beitsplatze oder staatlich subventionierte
Arbeitsplatze fur leistungsschwachere
Arbeitnehmende weiterhin vorhanden
sind, auch wenn die Mindestlohngrenze
bei diesen Arbeitsstellen nicht erreicht
wird. Gerade Menschen in der Sozialhilfe
beziehungsweise Menschen mit geringen
Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind
besonders auf solche Arbeitsmdglichkeiten
angewiesen.

Dorothee Guggisberg
Geschéftsfiihrerin der SKOS

*Namen geédndert

Cartoon: Max Spring

AKTUELL 2/12 ZESO



	Mindestlöhne mindern Armut

